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Die Gemeindeversammlung, gestützt auf §§ 242 ff. des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz) vom 7. September 1975 mit 

seitherigen Änderungen, sowie auf Art. 17 Abs. 3 der Gemeindeordnung der politischen Gemeinde Dietlikon vom 20. Oktober 2019 verordnet: 

BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

Art 42 Art 1  

Abstellplätze für Personenwagen   

1 Die Zahl der vorgeschriebenen und zugelassenen 

Abstellplätze für Personenwagen richtet sich nach 

− der Nutzweise des Baugrundstückes (Normbedarf) 

und 

− dem Grad der Erschliessung durch den öffentlichen 

Verkehr. 

1 Die Zahl der vorgeschriebenen und zugelassenen 

Abstellplätze für Personenwagen richtet sich nach 

− der Nutzweise des Baugrundstückes (Normbe-

darf) und  

− dem Grad der Erschliessung durch den öffentli-

chen Verkehr den örtlichen und betrieblichen Vo-

raussetzungen. 

Die örtlichen Voraussetzungen berücksichtigen neben 

der ÖV Güteklasse auch noch weitere Aspekte wie 

Zentrumszonen, Trennwirkungen von Strassen etc. 

Die betrieblichen Voraussetzungen ermöglichen die Be-

rücksichtigung von Voraussetzungen, die zu einem aus-

gewiesenen Minder- oder Mehrbedarf an Abstellplät-

zen führen. Sie sind in der Regel mit einem Mobilitäts-

konzept zu dokumentieren und zu sichern.  

Normbedarf   

2 Bezogen auf die Nutzungsart sind folgende Normbe-

darfswerte massgebend, wobei Bruchteile über 0.5 

jeweils aufzurunden sind: 

2 Bezogen auf die Nutzungsart sind folgende Normbe-

darfswerte massgebend., wobei Bruchteile über 0.5 

jeweils aufzurunden sind:  

Die Zahl der Abstellplätze wird am Schluss der Be-

rechnung ab einem Bruchteil von mehr als 0.5 aufge-

rundet. 
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BZOalt 30. Juni 2014 

Nutzungsart Abstellplätze für 

 Bewohner oder Beschäftigte Besucher und Kunden 

Wohnen   

Wohnungen und Einfamilienhäuser 1.5 PP / Wohnung 1 PP / 4 Wohnung 

Verkaufsgeschäfte   

Lebensmittel 1 PP / 100 m2 GNF 1 PP / 40 m2     aber min. 0.5 PP / A     GNF (2) 

Nicht-Lebensmittel 1 PP / 100 m2 GNF 1 PP / 100 m2   aber min. 0.5 PP / A     GNF (2) 

Gastbetriebe   

Restaurant, Café  1 PP / 40 Sitzplätze 1 PP / 4 Sitzplätze 

Hotel 1 PP / 7 Zimmer 1 PP / 2 Zimmer 

Dienstleistungen, Gewerbe, Industrie   

publikumsintensiv 1 PP / 80 m2 GNF 1 PP / 50 m2     Aber min. 0.5 PP / A     GNF (3) 

publikumsorientiert 1 PP / 80 m2 GNF 1 PP / 100 m2   Aber min. 0.5 PP / A     GNF (4) 

Nicht publikumsorientiert 1 PP / 80 m2 GNF 1 PP / 300 m2   Aber min. 0.5 PP / A     GNF (5) 

Industrielle Fabrikation 1 PP / 150 m2 GNF (1) Aber min. 0.5 PP / A 

Spezialnutzungen   

Kino, Kulturstätten, Saalbauten, Schulen, Krankenhäuser, Sportan-

lagen, Alters- und Pflegeheime, Alterssiedlungen usw. 

(1) (1) 

1. Werden von Fall zu Fall bestimmt (aufgrund SN 641 400) 

2. Güterumschlag separat 

3. z. B. Schalterbetriebe (Anteile von Banken, Poststellen, etc.) 

4. z. B. Praxen, Coiffeur, Reisebüro 

5. z. B. reine Büroflächen 

A  = Arbeitsplatz 

PP  = Personenwagen-Abstellplatz (Parkplatz) 

GNF        = Gesamtnutzfläche, siehe Art. 47 BZO 
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Parkplatzverordnung ENTWURF 

Nutzungsart Abstellplätze für 

 Bewohner oder Beschäftigte Besucher und Kunden 

Wohnen   

Wohnungen und Einfamilienhäuser 1.5 PP / Wohnung oder pro 80m2 GNF 1 PP / 6 Wohnungen (vgl. 5) 

Verkaufsgeschäfte   

Lebensmittel 1 PP / 100 m2 GNF 1 PP / 40 m2     aber min. 0.5 PP / A     GNF (vgl. 2) 

Nicht-Lebensmittel 1 PP / 100 m2 GNF 1 PP / 100 m2   aber min. 0.5 PP / A     GNF (vgl. 2) 

Gastbetriebe   

Restaurant, Café  1 PP / 40 Sitzplätze 1 PP / 4 6 Sitzplätze 

Hotel 1 PP / 7 Zimmer 1 PP / 2 Zimmer 

Dienstleistungen, Gewerbe, Industrie   

publikumsintensiv 1 PP / 80 m2 GNF 1 PP / 50 m2       Aber min. 0.5 PP / A     GNF (3) 

publikumsorientiert 1 PP / 80 m2 GNF 1 PP / 50 m2       Aber min. 0.5 PP / A    GNF (4 vgl. 3) 

Nicht publikumsorientiert 1 PP / 80 m2 GNF 1 PP / 300 m2       Aber min. 0.5 PP / A    GNF (5 vgl. 4) 

Industrielle Fabrikation 1 PP / 150 m2 GNF (vgl.   1) aber min. 0.5 PP / A 

Spezialnutzungen   

Kino, Kulturstätten, Saalbauten, Schulen, Krankenhäuser, Sportan-

lagen, Alters- und Pflegeheime, Alterssiedlungen usw. 

(vgl. 1) (vgl. 1) 

1. Werden von Fall zu Fall bestimmt (aufgrund der jeweils aktuellen Norm SN 6 VSS 410 400 40 281) 

2. Güterumschlag separat 

3. z. B. Schalterbetriebe (Anteile von Banken, Poststellen, etc.), Praxen, Coiffeur, Reisebüro 

4. z. B. Praxen, Coiffeur, Reisebüro z. B. reine Büroflächen 

5. bei weniger als 5 Wohneinheiten ist 1 Abstellplatz für Besuchende zulässig 

A  = Arbeitsplatz 

PP  = Personenwagen-Abstellplatz (Parkplatz) 

GNF        = Gesamtnutzfläche, siehe Art. 47 51 BZO 
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Erläuterungen 

– Normbezeichnung aktualisiert. 

– Die Werte wurden teilweise an die aktuelle VSS-Norm 40 281 sowie an die Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in kommunalen Erlassen (Fassung für die Vernehm-

lassung, 15. Juni 2018) angepasst. 

– Verzicht auf «publikumsintensive Dienstleistung» zwecks Vereinfachung Vollzug 

– «Alterssiedlungen» bei «Speziellen Nutzungen» gestrichen, weil in VSS-Norm nicht explizit geregelt. 

– Auf den Einbezug der Kennzahl «Arbeitsplätze» wird verzichtet, da diese Anzahl zum Zeitpunkt der Baueingabe oft noch nicht ausreichend festgelegt werden kann. 
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BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

Bemessung des Abstellplatzbedarfs   

3 Die zulässige Bandbreite des massgeblichen Abstell-

platzbedarfs für Personenwagen errechnet sich in Ab-

hängigkeit der Erschliessungsqualität durch den öf-

fentlichen Verkehr (Güteklassen) in Prozent des 

Normbedarfs gemäss Abs. 2. Der Mindestwert legt 

die Zahl der minimal erforderlichen Abstellplätze fest; 

der Höchstwert die Zahl der maximal zulässigen Ab-

stellplätze. Im Rahmen dieser Minimal- und Maximal-

vorschrift kann der Bauherr die zu erstellende Abstell-

platzzahl frei bestimmen. 

3 Die zulässige Bandbreite des massgeblichen Abstell-

platzbedarfs für Personenwagen errechnet sich ge-

mäss den örtlichen Verhältnissen in Prozent des 

Normbedarfs gemäss Abs. 2. Massgebend ist insbe-

sondere die Erschliessungsqualität durch den öffentli-

chen Verkehr (Güteklassen) gestützt auf den Plan 

über die ÖV Güteklassen gemäss Abs. 4. 

Der Mindestwert legt die Zahl der minimal erforderli-

chen Abstellplätze fest; der Höchstwert die Zahl der 

maximal zulässigen Abstellplätze. Im Rahmen dieser 

Minimal- und Maximalvorschrift kann der die Bau-

herrschaft die zu erstellende Abstellplatzzahl frei be-

stimmen. 

 

Plan über die Güterklassen   

4 Für die Gebietszugehörigkeit der Grundstücke ist der 

Plan über die Güteklassen massgebend (gemäss Art. 2 

Abs. 4 BZO). 

4 Für die Gebietszugehörigkeit der Grundstücke ist der 

Plan über die ÖV-Güteklassen massgebend (gemäss 

Art. 2 Abs. 4 BZO).  

 

 

 

Massgeblicher Bedarf Wohnnutzung   

5 Bei der Wohnnutzung errechnet sich der massgebli-

che Bedarf an Personenwagenabstellplätzen folgen-

dermassen: 

5 Bei der Wohnnutzung errechnet sich der massgebli-

che Bedarf an Personenwagenabstellplätzen folgen-

dermassen: 
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BZOalt 30. Juni 2014 

 Min. max. 

Güteklasse B 65% - 

Güteklasse C 80% - 

Güteklasse D keine Reduktion - 

Keine Güteklasse keine Reduktion - 

Parkplatzverordnung ENTWURF 

 min. max. 

Klasse B 1 6555% - 

Klasse C 2 8065% - 

Klasse D 3 keine Reduktion85% - 

Keine Güteklasse  Klasse 4 keine Reduktion100% - 

Erläuterungen 

Die Werte wurden teilweise in Anlehnung an die Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in kommunalen Erlassen (Fassung für die Vernehmlassung, 15. Juni 2018) ange-

passt. 
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BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

Massgeblicher Bedarf Nicht-Wohnnutzungen   

6 Für gewerbliche Nutzungen errechnet sich der mass-

gebliche Bedarf an Personenwagenabstellplätzen wie 

folgt: 

6 Für gewerbliche Nicht-Wohn-Nutzungen errechnet 

sich der massgebliche Bedarf an Personenwagenab-

stellplätzen wie folgt: 

 

BZOalt 30. Juni 2014 

 Beschäftigte Besucher / Kunden 

 min.        max. min.     max. 

Güteklasse B 35% 50% 60% - 

Güteklasse C 50% 75% 60% - 

Güteklasse D 70% 100% 70% - 

Keine Güteklasse 100% 120% 100% - 

Für den Geltungsbereich des öffentlichen Gestaltungsplans „Zentrum Dietlikon Süd“ gelten bezüglich der Zahl der maximal zulässigen Fahrzeugabstellplätze die Ansätze der 

kantonalen Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs, soweit der Gestaltungsplan „Zentrum Dietlikon Süd“ keine anderweitige Regelung trifft. 



Gemeinde Dietlikon 

PLANAR 

Parkplatzverordnung, synoptische Darstellung 

10/19 

 

 

Parkplatzverordnung ENTWURF 

 Beschäftigte Besucher / Kunden 

 min.        max. min.        max. 

Klasse 1 35% 50% 6040% - 

Klasse 2 5040% 75% 6050% - 

Klasse 3 7040% 100% 7050% - 

Keine Güteklasse Klasse 4 10050% 120100% 10060% - 

Für den Geltungsbereich des öffentlichen Gestaltungsplans „Zentrum Dietlikon Süd“ gelten bezüglich der Zahl der maximal zulässigen Fahrzeugabstellplätze die Ansätze der 

kantonalen Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs von Art 1 Parkplatzverordnung, soweit der Gestaltungsplan „Zentrum Dietlikon Süd“ keine anderweitige Regelung 

trifft. 

Erläuterungen 

Die Werte wurden teilweise in Anlehnung an die Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in kommunalen Erlassen (Fassung für die Vernehmlassung, 15. Juni 2018) ange-

passt. 

BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

Massgeblicher Bedarf in Kernzonen   

7 In der Kernzone gilt der nach Art. 42 errechnete, 

Normbedarf, soweit kein reduzierter massgeblicher 

Bedarf festgelegt ist, als maximal zulässige Park-platz-

zahl. Dieser kann freiwillig oder auf Anordnung der 

Baubehörde bis auf 50% reduziert werden, wobei 

keine Ersatzabgabe entsprechend § 246 PBG zu leis-

ten ist. 

7 In der Kernzone gilt der nach Art. 42 errechnete, 

Normbedarf, soweit kein reduzierter massgeblicher 

Bedarf festgelegt ist, als maximal zulässige Parkplatz-

zahl. Dieser kann der Normbedarf freiwillig oder auf 

Anordnung der Baubehörde bis auf 40% des Normbe-

darfs reduziert werden, wobei keine Ersatzabgabe 

entsprechend § 246 PBG zu leisten ist. 

Aus ehemaligem Art. 43 BZO hierher verschoben. Dient 

v.a. der Sicherung von Kernzonenzielen und des Ortsbild-

schutzes. 
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BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

Nutzungsunabhängige Parkierungsanlagen   

 8 Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen, die nicht 

durch die bauliche Nutzung des Grundstücks begrün-

det sind, sind nicht zulässig. Davon ausgenommen 

sind Parkierungsanlagen, welche in rechtsgültigen 

Richtplänen festgelegt sind. 

Verhinderung von Off-Airport-Parkierungs-Angeboten ge-

mäss Empfehlung ZPG 

Autoarme Nutzungen   

8 Für Wohnnutzungen nach Abs. 5 kann bei speziellen 

Verhältnissen wie beispielsweise autofreien Wohnfor-

men, gesichertem Car Sharing oder speziellen Nutz-

weisen eine angemessene und ersatzabgabefreie Re-

duktion des massgeblichen Bedarfs für den Anteil der 

Abstellplätze für Bewohner gemäss Abs. 2 bewilligt 

werden. Ausgenommen von dieser Reduktion sind 

Besucher-, Behinderten- und Kundenparkplätze. Für 

Fälle von regelmässigen Verkehrsstörungen oder an-

deren Übelständen ist die Möglichkeit einer späteren 

Erstellung von Bewohnerparkplätzen im Baugesuch-

verfahren grundbuchlich zu sichern. 

9 Für Wohnnutzungen nach Abs. 5 autoarme Nutzun-

gen kann bei speziellen Verhältnissen wie beispiels-

weise autofreienarmen Wohnformen, gesichertem 

Car Sharing oder speziellen Nutzweisen anderen be-

sonderen betrieblichen Voraussetzungen gestützt auf 

ein Mobilitätskonzept eine angemessene und ersatz-

abgabefreie Reduktion des massgeblichen Bedarfs für 

den Anteil der Abstellplätze für Bewohner und Be-

schäftigte gemäss Abs. 2 bewilligt werden. Ausge-

nommen von dieser Reduktion sind Besucher-, Behin-

derten- und Kundenparkplätze. Für Fälle von regel-

mässigen Verkehrsstörungen oder anderen Übelstän-

den ist die Möglichkeit einer späteren Erstellung von 

Bewohnerparkplätzen im Baugesuchverfahren grund-

buchlich zu sichern. 

Ausweitung der Reduktionsmöglichkeit «autoarm» auch 

auf andere Nutzungen als «Wohnen». 

 

Präzisierung der Anforderungen an die zu erstellenden 

Mobilitätskonzepte, um insbesondere deren Funktionie-

ren sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Mit einem im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

vorzulegenden und zu genehmigenden Mobilitätskon-

zept ist aufzuzeigen, wie die Mobilität aller Nutzer-

gruppen (Beschäftigte, Bewohnerschaft, Besuchende, 

Kundschaft,) organisiert und zu bewältigen ist. Die 
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BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

Bauherrschaft erarbeitet das Mobilitätskonzept und 

stellt dessen Umsetzung sicher. Im vorzulegenden 

Mobilitätskonzept müssen zwingend folgende Punkte 

enthalten sein: 

– Ziele und Organisation des Mobilitätsmanage-

ments 

– Projektbeschrieb mit wichtigsten Eckdaten 

(Nutzungen, nachvollziehbare Herleitung der 

Anzahl Auto-Parkfelder und Motorrad- und 

Veloabstellplätze, öV- und Velo/Fussverkehr-

Anbindung; wichtigste Ziele und Quellen des 

erwarteten Verkehrsaufkommens) 

– Informationen und Anreize zum Benützen des 

öffentlichen Verkehrs und des Fuss- und Velo-

verkehrs (z.B. Mobilitätsbonus) 

– bedarfsgerechtes Carsharing-Angebot 

– Monitoring/Controlling 

 11 Bei Abweichungen von den Vorgaben des Mobilitäts-

konzepts kann die Grundeigentümerschaft verpflich-

tet werden, die gemäss Art. 1 Abs. 1 minimal erfor-

derlichen Abstellplätze auf dem Grundstück zu schaf-

fen. Ist dies nicht möglich, sind die minimal erforderli-

chen Abstellplätze durch Beteiligung an einer Ge-

meinschaftsanlage oder durch Zumietung, beides im 

Umkreis von maximal 300 m, nachzuweisen. Ist auch 

dies nicht möglich, sind die minimal erforderlichen 

Abstellplätze durch eine entsprechende Ersatzabgabe 

gemäss Art. 2 abzugelten. 

«Kaskade» bei Abweichungen von den Vorgaben des Mo-

bilitätskonzepts 
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BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

 12 Die Verpflichtung gemäss Abs. 11 ist vor Baubeginn 

als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im 

Grundbuch anmerken zu lassen. 

Grundlage zum Durchgriff durch die Behörde, falls das 

Grundstück verkauft wird. 

 13 Die Baubehörde kann für Areale in Entwicklungsge-

bieten oder für einzelne Projekte die Erstellung eines 

Mobilitätskonzepts verlangen, wenn mindestens 50 

Parkfelder oder 50 Wohneinheiten geplant sind oder 

wenn sie in verkehrlich sensiblen Gebieten liegen. 

Schaffung einer Kompetenz für die Baubehörde, bei grös-

seren Parkierungsanlagen oder bei Parkierungsanlagen in 

sensiblen Gebieten ein Mobilitätskonzept einfordern zu 

können (Kann-Vorschrift) 

9 Die Doppelnutzung von Personenwagenabstellplätzen 

ist anzustreben. Sie kann in der Bedarfsberechnung 

berücksichtigt werden, sofern sie vertraglich dauernd 

sichergestellt ist. 

14 Die Doppelnutzung von Personenwagenabstellplätzen 

ist anzustreben. Sie kann in der Bedarfsberechnung 

berücksichtigt werden, sofern sie vertraglich dauernd 

sichergestellt ist. 

 

10 Die Abstellplätze für Besucher und Kunden sind für 

diese zu reservieren und besonders zu bezeichnen. 

Sind solche Abstellplätze im Gebäudeinnern oder in 

Tiefgaragen angeordnet, ist im Freien eine gut sicht-

bare Beschilderung anzubringen. Die Zugänge sind 

benutzerfreundlich zu gestalten. 

15 Die Abstellplätze für Besucher und Kunden sind für 

diese zu reservieren und besonders zu bezeichnen. 

Sind solche Abstellplätze im Gebäudeinnern oder in 

Tiefgaragen angeordnet, ist im Freien eine gut sicht-

bare Beschilderung anzubringen. Die Zugänge sind 

benutzerfreundlich zu gestalten. 

 

11 Garagenvorplätze dürfen nur als Abstellplätze ange-

rechnet werden, wenn sie nicht als Zufahrt für Dritt- 

und Sammelgaragen dienen. 

16 Garagenvorplätze dürfen nur als Abstellplätze ange-

rechnet werden, wenn sie nicht als Zufahrt für Dritt- 

und Sammelgaragen dienen. 

 

12 Werden aufgrund von besonderen lokalen oder be-

trieblichen Verhältnissen nicht alle erforderlichen Ab-

stellplätze von Anfang an benötigt, kann bei hinrei-

chender Sicherstellung eine etappenweise Realisie-

rung bewilligt werden. 

17 Werden aufgrund von besonderen örtlichen oder be-

trieblichen Verhältnissen nicht alle erforderlichen Ab-

stellplätze von Anfang an benötigt, kann bei hinrei-

chender Sicherstellung eine etappenweise Realisie-

rung bewilligt werden. 
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BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

 18 Die Baubehörde kann die Grundeigentümer von Par-

kierungsanlagen mit mehr als 30 Parkfeldern für Be-

suchende/Kunden verpflichten, die Parkierungsanlage 

an ein Parkleitsystem anzuschliessen und die  

notwendigen baulichen, technischen und organisato-

rischen Massnahmen zur Integration der Parkierungs-

anlage in das übergeordnete Parkleitsystem zu tref-

fen. 

Schaffung einer Kompetenz für die Baubehörde, bei grös-

seren Parkierungsanlagen den Anschluss an ein Parkleit-

system einfordern zu können (Kann-Vorschrift) 

 19 Oberirdische Parkfelder sind mit einem wasserdurch-

lässigen Belag zu versehen. Abweichungen davon sind 

zu begründen. Vorbehalten bleiben anderslautende 

gewässerschutzrechtliche Bestimmungen. 

Schaffung von Versickerungsmöglichkeiten bei oderirdi-

schen Parkfeldern (Klima) 

 

 20 Oberirdische Parkierungsanlagen mit mehr als 5 Park-

feldern sind in der Regel mit hochstämmigen Laub-

bäumen zu begrünen. 

Schaffung einer Begrünungspflicht mit hochstämmigen 

Laubbäumen (Klima) 

13 Für die Anordnung, die Abmessung und Ausgestal-

tung der Abstellplätze sind die einschlägigen Normen 

und Richtlinien bestimmend. 

21 Für die Anordnung, die Abmessung und Ausgestal-

tung der Abstellplätze sind die einschlägigen Normen 

und Richtlinien bestimmend. 

 

 22 Bei Neubauten und umfassenden Umbauten von Ein-

stellhallen in Wohnzonen mit mindestens vier Perso-

nenwagenabstellplätzen sind die Einstellhallenabstell-

plätze für Personenwagen mit einer Ladeinfrastruktur 

für Elektrofahrzeuge auszurüsten. Sämtliche Perso-

nenwagenabstellplätze sind mindestens mit einer ho-

rizontalen Stromzuleitung bis in einen Umkreis von 

3m der zukünftigen Ladestation unmittelbar über den 
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BZOalt 30. Juni 2014 Parkplatzverordnung ENTWURF Erläuterungen 

Personenwagenabstellplätzen sowie mit den notwen-

digen elektrischen Schutzeinrichtungen und der allfäl-

ligen Kommunikationsverkabelung auszustatten. 

 23 Bei Neubauten und umfassenden Umbauten von Ein-

stellhallen in der Industrie- und Gewerbezone sind die 

Einstellhallenabstellplätze für Personenwagen der Be-

schäftigten mindestens in folgendem Umfang mit be-

triebsbereiten Ladestationen auszurüsten: 

– 10 – 50 Personenwagenabstellplätze     20% 

– der übersteigende Anteil                             5% 

 

Art. 43 Massgeblicher Abstellplatzbedarf in der Kern-

zone 

  

In der Kernzone gilt der nach Art. 42 errechnete, Norm-

bedarf, soweit kein reduzierter massgeblicher Bedarf 

festgelegt ist, als maximal zulässige Park-platzzahl. Dieser 

kann freiwillig oder auf Anordnung der Baubehörde bis 

auf 50% reduziert werden, wobei keine Ersatzabgabe 

entsprechend § 246 PBG zu leisten ist. 

 Verschoben in Art. 1 

 Art. 2 Ersatzabgabe, Ersatzabgabefonds und Parkraum-

planung 

 

 Der Gemeinderat regelt die Beteiligung an Gemein-

schaftsanlagen, die Leistung von Ersatzabgaben, den Er-

satzabgabefonds und die Parkraumplanung. 

Kompetenzdelegation an Gemeinderat 

Art. 44 Abstellplätze für Zweiräder und Kinderwagen Art. 44 3 Abstellplätze für Zweiräder und Kinderwagen  

1 Bei Mehrfamilienhäusern und publikumsorientierten 

Nutzungen wie Verkaufsgeschäften, Gaststätten oder 

Bei Mehrfamilienhäusern und publikumsorientierten 

Nutzungen wie Verkaufsgeschäften, Gaststätten oder 

Regelung gilt neu für alle Nutzungen. Daher Verzicht auf 

alten Abs. 1. 
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Nutzungsart Abstellplätze für 

 Bewohner oder Beschäftigte Besucher, Kunden und Schüler 

Wohnen 1 VP / 50 m2 GNF  

Verkaufsgeschäfte   

Lebensmittel, Güter tägl. Bedarf 1 VP / 500 m2 GNF 1 VP / 100 m2 GNF 

Nicht-Lebensmittel 1 VP / 500 m2 GNF 1 VP / 500 m2 GNF 

Gastbetriebe, Restaurants 1 VP / 10 Mitarbeitende 1 VP / 20 Sitzplätze 

Büro, Dienstleistung, Verwaltung, Gewerbe, Industrie   

Publikumsorientierte Dienstleistung* 1 VP / 400 m2 GNF 1 VP / 800 m2 GNF 

Nicht Publikumsorientierte Dienstleistung, Gewerbe 1 VP / 400 m2 GNF 1 VP / 1000 m2 GNF 

industrielle und gewerbliche Fabrikation 1 VP / 800 m2 GNF - 

* z. B. Bank, öffentliche Verwaltung mit Schalterbetrieb, Reisebüro, Arzt, Zahnarzt, Therapie, Kopierzentrale, chemische Reinigung, Coiffeur usw. 

GNF = Gesamtnutzfläche, siehe Art. 47 BZO 
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entsprechenden privaten und öffentlichen Dienstleis-

tungsbetrieben sind an zweckmässiger Stelle hinrei-

chend grosse Abstellflächen bereitzustellen. 

entsprechenden privaten und öffentlichen Dienstleis-

tungsbetrieben sind an zweckmässiger Stelle hinrei-

chend grosse Abstellflächen bereitzustellen. 

2 Die minimal erforderliche Zahl der Abstellplätze für 

leichte Zweiräder (Veloabstellplatz = VP) berechnet 

sich nach folgenden Bedarfswerten: 

1 Die minimal erforderliche Zahl der Abstellplätze für 

leichte Zweiräder (Veloabstellplatz = VP) berechnet 

sich nach folgenden Bedarfswerten: 
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Für weitere spezielle Nutzungen (wie Schulen, Sporteinrichtungen, Freizeitangebote, ÖV-Haltestellen) wird der Bedarf unter Beachtung der einschlägigen SN-Norm fallweise 

bestimmt. 

 

 

Parkplatzverordnung ENTWURF 

Nutzungsart Abstellplätze für 

 Bewohner oder Beschäftigte Besucher, Kunden und Schüler 

Wohnen 1 VP / 50 m2 GNF Zimmer  

Verkaufsgeschäfte   

Lebensmittel, Güter tägl. Bedarf 1 VP / 500300 m2 GNF 1 VP / 100 m2 GNF 

Nicht-Lebensmittel 1 VP / 500300 m2 GNF 1 VP / 500 m2 GNF 

Gastbetriebe, Restaurants 1 VP / 10 Mitarbeitende 1 VP / 20 Sitzplätze 

Büro, Dienstleistung, Verwaltung, Gewerbe, Industrie   

Publikumsorientierte Dienstleistung* 1 VP / 400300 m2 GNF 1 VP / 800100 m2 GNF 

Nicht Publikumsorientierte Dienstleistung, Gewerbe in-

dustrielle und gewerbliche Fabrikation 
1 VP / 400300 m2 GNF 1 VP / 1000400m2 GNF 

industrielle und gewerbliche Fabrikation 1 VP / 800400 m2 GNF 1 VP / 1000 m2 GNF 

* z. B. Bank, öffentliche Verwaltung mit Schalterbetrieb, Reisebüro, Arzt, Zahnarzt, Therapie, Kopierzentrale, chemische Reinigung, Coiffeur usw. 

GNF = Gesamtnutzfläche, siehe Art. 47 51 BZO 

Für weitere spezielle Nutzungen (wie Schulen, Sporteinrichtungen, Freizeitangebote, ÖV-Haltestellen) wird der Bedarf unter Beachtung der einschlägigen SN-Norm fallweise 

bestimmt 

 

Erläuterungen 
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Aktualisierung der Anzahl Veloabstellplätze bei Wohnnutzung gemäss VSS-Norm 40 065. 

Teilweise Aktualisierung der Anzahl Veloabstellplätze bei Nicht-Wohnnutzung in Anlehnung an die VSS-Norm 40 065 bzw. in Anlehnung an die Wegleitung zur Regelung des Park-

platzbedarfs in kommunalen Erlassen (Fassung für die Vernehmlassung, 15. Juni 2018) 
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3 Bei kleinerem Bedarf an Veloabstellplätzen, beispiels-

weise bei flächenintensiven Betrieben mit unter-

durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten oder spe-

ziellen Nutzungen (z.B. Altersheim), kann die Baube-

hörde auf Gesuch Abminderungen vom Minimalbe-

darf bewilligen. 

2 Bei kleinerem Bedarf an Veloabstellplätzen, beispiels-

weise bei flächenintensiven Betrieben mit unter-

durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten oder spe-

ziellen Nutzungen (z.B. Altersheim), kann die Baube-

hörde auf Gesuch Abminderungen vom Minimalbe-

darf bewilligen.  

In Ausnahmefällen kann die Baubehörde auf Antrag 

der Bauherrschaft bei grösseren Projekten ab 50 Ve-

loabstellplätzen eine etappierte Erstellung bewilligen. 

Mindestens zwei Drittel des Minimalbedarfs sind di-

rekt zu erstellen. Für das dritte Drittel ist in den Plä-

nen planerisch nachzuweisen, wo diese Veloabstell-

plätze bei Bedarf erstellt wer-den können 

 

4 Erforderliche Abstellplätze für leichte Zweiräder sind 

in der Regel auf dem Grundstück selber zu erstellen. 

Die Abstellplätze für leichte Zweiräder müssen gut zu-

gänglich und in Eingangsnähe angeordnet werden. 

3 Erforderliche Abstellplätze für leichte Zweiräder sind 

in der Regel auf dem Grundstück selber zu erstellen. 

Die Abstellplätze für leichte Zweiräder müssen gut zu-

gänglich, witterungsgeschützt und mit Möglichkeit 

zum Anschliessen des Rahmens und in Eingangsnähe 

angeordnet werden. Maximal 70% der Abstellplätze 

dürfen fahrend erreichbar in Untergeschossen ange-

ordnet werden. 

Mindestens 10% der Anzahl Abstellplätze sind für 

Spezialvelos und Anhänger zu dimensionieren. 

Präzisierung der Anforderungen an die Qualität der Velo-

abstellplätze in Anlehnung an die VSS-Norm 40 065. 
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5 Bei der Erstellung von Sammelgaragen sind Abstellflä-

chen für Mofas und Motorräder auszuscheiden. Die 

Zahl der erforderlichen Abstellplätze beträgt mindes-

tens 15% der realisierten Anzahl Abstellplätze für Per-

sonenwagen. 

4 Bei der Erstellung von Sammelgaragen sind Abstellflä-

chen für Mofas und Für Motorräder auszuscheiden. 

beträgt die Zahl der erforderlichen Abstellplätze be-

trägt mindestens 1510% der realisierten Anzahl Ab-

stellplätze für Personenwagen gemäss Art. 1 Abs. 2-5. 

Mofas sind bei den leichten Zweirädern zugeordnet. Für 

Motorräder wird neu eine Vorgabe eingeführt. Der Mini-

malwert von 10% der Personenwagenabstellplätze ist 

weit verbreitet. 

 5 Für die Anordnung, die Abmessung und Ausgestal-

tung der Zweirad-Abstellplätze sind die einschlägigen 

Normen (VSS 40 066) und Richtlinien bestimmend. 

Analoge Formulierung wie bereits bei Personenwagenab-

stellplätzen auch für Zweiradabstellplätze 

6 Für Kinderwagen, Velo-Anhänger usw. sind bei Mehr-

familienhäusern zusätzliche Abstellmöglichkeiten an 

geeigneter Lage, d. h. in der Regel bei den Hausein-

gängen bereitzustellen. 

6 Für Kinderwagen und fahrzeugähnliche Geräte Velo-

Anhänger usw. sind bei Mehrfamilienhäusern zusätzli-

che Abstellmöglichkeiten an geeigneter Lage, d. h. in 

der Regel bei den Hauseingängen bereitzustellen. 

 

 


